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§ 9 TBSFG Erloschen der Befugnis

TBSFG - Bergsportfuhrergesetz -TBSFG, Tiroler

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 04.01.2026

(1) Die Befugnis als Berg- und Schifthrer erlischt:

a) mit dem Tod des Berg- und
Schiflhrers,

b) mit dem Entzug der Befugnis oder

¢) mit dem Verzicht auf die Befugnis.

(2) Die Bezirksverwaltungsbehdrde hat die Befugnis zu entziehen, wenn

a) eine der Voraussetzungen fur die Verleihung der Befugnis nach§ 4 Abs. 1 nachtraglich weggefallen ist,

b) ein Berg- und Schifihrer der Verpflichtung zur Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen nach8 13 Abs. 2 ofter
als zweimal nicht nachgekommen ist oder

c) Uber einen Berg- und Schifthrer die Disziplinarstrafe des Ausschlusses aus dem Tiroler Bergsportfiihrerverband
verhangt wurde, und zwar fur die Dauer des Ausschlusses.

(3) Im Fall des Entzuges der Befugnis ist dem Tiroler Bergsportfiihrerverband eine Ausfertigung der Entscheidung

darlber zu Ubersenden.

(4) Ein Berg- und Schifihrer kann auf seine Befugnis verzichten. Der Verzicht ist gegenlber der
Bezirksverwaltungsbehdrde schriftlich zu erklaren. Er wird mit dem Einlangen der Verzichtserkldrung bei der Behérde
unwiderruflich und, sofern in der Verzichtserklarung nicht ein spaterer Zeitpunkt angegeben ist, wirksam. Die Behorde
hat den Verzicht unverziglich dem Tiroler Bergsportfihrerverband mitzuteilen.

(5) Der Tiroler Bergsportfuhrerverband ist berechtigt, eine ihm nach Abs. 3 Ubermittelte Entscheidung sowie einen ihm
nach Abs. 4 mitgeteilten Verzicht an seine Sektionen zu tbermitteln.

(6) Im Fall des Abs. 1 lit. b oder c sind der Bezirksverwaltungsbehorde der Berg- und Schiflihrerausweis sowie das Berg-
und Schifthrerabzeichen auszufolgen.

In Kraft seit 03.07.2021 bis 31.12.9999


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/tbsfg/paragraf/4
https://www.jusline.at/gesetz/tbsfg/paragraf/13

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///

	§ 9 TBSFG Erlöschen der Befugnis
	TBSFG - Bergsportführergesetz -TBSFG, Tiroler


